Sehr geehrter Herr Janssen, 

Ihre Information hinsichtlich Wegfall der Aufenthaltserlaubnispflicht bei EU-Bürgern ist richtig. 

Seit dem 01.01.2005 ist die Antragserfordernis für eine Aufenthaltserlaubnis sowohl für freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger als auch ihren Familienangehörigen mit Drittstaatsangehörigkeit weggefallen. Mit der Anmeldung bei der zuständigen Meldebehörde (Einwohnermeldeamt) erfüllen EU-Bürger nunmehr gleichzeitig ihre aufenthaltsrechtliche Meldepflicht. 

Die von der Ausländerbehörde für erforderlich gehaltenen Angaben zur Glaubhaftmachung der Freizügigkeit können gegenüber der Meldebehörde gemacht werden. Der Unionsbürger 
kann selbst bestimmen,ob er von dieser Möglichkeit Gebrauch machen oder bei der Ausländerbehörde vorsprechen möchte. Werden die verlangten Voraussetzungen (z.B. Nachweis über Einkommen,Wohnraum u. Identitätsnachweis)erfüllt , wird dem freizügigkeitsberechtigten Unionsbürger gemäß § 5 Freizügigkeitsgesetz/EU eine Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht ausgestellt. 

Diese Bescheinigung ersetzt die bisherige Aufenthaltserlaubnis.Sie ist kein sensibles Dokument und gilt nur in Verbindung mit einem darin zu vermerkenden Identitätsdokument. Die Bescheinigung wird in der Regel bei der Ersterteilung mit einer zeitlichen Befristung versehen. Auch kann die Bescheinigung verweigert werden,wenn eine Sperrwirkung (Ausweisung eines Straftäters)aus Voraufenthaltszeiten bekannt wird.   

Die von mir gemachte Ausführung umfaßt verständlicher Weise nicht alle Regelungen des Freizügigkeitsgesetzes. 
Für evtl. weitere Fragen stehe ich Ihnen auch gerne telefonisch (0491 926 1416) zur Verfügung. 
Das neue Freizügigkeitsgesetz/EU  dürfte inzwischen im Handel erhältlich sein,bezw.im Internet zur Verfügung stehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

W.Müller
